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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Als «Sargnägel bezüglich der Konkordanz» bezeichnete Benedikt Würth (mitte, SG) die
zunehmenden Indiskretionen im Rahmen von Verhandlungen des Bundesrats. Vor allem
während der Covid-19-Pandemie habe das «System» der Indiskretionen noch
zugenommen. Er mache den Medien keinen Vorwurf, dass sie von diesem Malaise
profitierten, aber es gehe nicht an, dass Anträge von Regierungsmitgliedern in der
Presse erschienen, bevor das Kollegium über sie beraten habe, und dann im Nachgang
der Beratungen auch noch nachgelesen werden könne, wer im Bundesrat wie gestimmt
habe. Wenn die «inhaltliche Konkordanz», also das Kollegialsystem, gerettet werden
solle, dann müssten Massnahmen gegen Indiskretionen diskutiert und umgesetzt
werden. Indiskretionen würden zudem vor allem die in Krisen bedeutende
Kommunikationsstrategie behindern. Der Bundesrat können so nicht mehr mit einer
Stimme sprechen. Die Regierung dürfe nicht einfach zu einer «Konferenz von sieben
Departementsvorstehern» verkommen. Hart ins Gericht ging Würth deshalb mit der
Verwaltung: Die «Stäbe der Departemente [hätten] in ihrem Informationsmanagement
letztlich nur die mediale Positionierung des eigenen Bundesrates im Fokus und dabei
[sei] jedes Mittel recht». Es müssten deshalb strafrechtliche Konsequenzen für
fehlende Integrität geschaffen werden – so die Hauptforderung des Vorstosses.
Unterstützung fand der St.Galler Kantonsvertreter bei Andrea Caroni (fdp, AR), der
anregte, das Anliegen auch auf die Legislative auszuweiten. Immer wieder könnten «mit
schöner Regelmässigkeit» in den Medien Informationen gelesen werden, die eigentlich
dem Kommissionsgeheimnis unterstünden. Der Bundesrat, in der Ratsdebatte während
der Sommersession 2021 vertreten durch Bundeskanzler Walter Thurnherr, empfahl die
Motion zur Ablehnung. Indiskretionen würden zwar die Zusammenarbeit erschweren
und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Bundesrat untergraben, seien
kriminell und zeugten von Charakterschwäche, es gebe aber bereits klare Regelungen,
wie dagegen vorgegangen werden könne. Zudem könne nicht von einem «System»
gesprochen werden, weil ganz viele Informationen den Weg nach draussen eben nicht
fänden. Thurnherr nannte das Beispiel von als geheim klassierten Geschäften, bei
denen Dokumente versiegelt, vom Weibel persönlich überbracht und nur gegen
Unterschrift abgegeben würden. Statt vergangene Indiskretionen in einem Bericht
aufzuarbeiten, schlage der Bundesrat vielmehr eine klare Haltung gegen Indiskretion
und eine striktere Anwendung der geltenden Vorschriften vor. Einer Mehrheit von 29 zu
15 Stimmen genügte dieser bundesrätliche Vorschlag allerdings nicht; sie hiess den
Vorstoss gut und schickte ihn weiter an den Nationalrat. 1

MOTION
DATUM: 08.06.2021
MARC BÜHLMANN

1) AB SR, 2021 S. 505 f.; AZ, 2.3., 3.3.21; WW, 11.3.21; TA, 9.6.21
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